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Das offizielle Landesprogramm „Das letzte Kindergartenjahr als Brückenjahr zur 

Grundschule“, das von 2007 bis 2011 die Zusammenarbeit zwischen 

Kindertageseinrichtung und Grundschule in den Mittelpunkt stellt, war Grundlage für 

die Überlegungen zu einem regionalen Konzept zum Brückenjahr für die Stadt 

Wittingen.  

Zu einer bestmöglichen Förderung der Kinder im Stadtgebiet gehört es, nicht "nur" 

Kindertages- und Bildungseinrichtungen vorzuhalten und sowohl finanziell als auch 

pädagogisch gut aufzustellen, sondern auch den Übergang vom Kindergarten zur 

Grundschule mit zu gestalten und zu begleiten. Gerade in dieser Lebensphase 

kommen auf die Kinder neue Erfahrungen und völlig andere Rollenerwartungen zu. 

Obwohl sich jede Bildungseinrichtung zunächst auf den eigenen spezifischen 

Bildungsauftrag stützt, gibt es bereits Kooperationsbeziehungen zwischen 

Kindergärten und Schulen im Einzelfall. Für die Aufstellung eines regionalen 

städtischen Konzeptes für die Stadt Wittingen wurde das Beratungsteam in seiner 

Arbeit unterstützt, alle Beteiligen zu einer Zusammenarbeit zu animieren, um diese 

Aktivitäten zu bündeln und zu strukturieren und im Anschluss zu publizieren mit dem 

Ziel eine langfristig sichere Brücke zwischen Kindergarten und Schule zu bauen. 

 

Peter Rothe 

Erster Stadtrat 
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Das Projekt Brückenjahr trifft die Kindertagesstätten im Ev.-luth. 

Kindertagesstättenverband Wittingen nicht unvorbereitet. Schon seit geraumer Zeit 

pflegen die Kindertageseinrichtungen und Grundschulen im jeweiligen Einzugsbereich 

in der Regel gute Kontakte, um für die betreffenden Kinder den Übergang vom 

Kindergarten in die Grundschule zu erleichtern. 

Freilich geschah dies bisher nicht im Rahmen eines schriftlich fixierten und 

einheitlichen Konzeptes, sondern orientierte sich an den Erfahrungswerten, die im 

Rahmen der Zusammenarbeit vor Ort im Laufe der Zeit gewonnen wurden. 

Gleichwohl verfügen die Fachkräfte der Kindertagesstätten und die Lehrkräfte an den 

Grundschulen schon jetzt über umfangreiche, erprobte Erfahrungen, die sie nun in  

das gemeinsame Programm „Das letzte Kindergartenjahr als Brückenjahr zur 

Grundschule“ einbringen können. 

Maßgeblich sind dabei für die Einrichtungen des Kindertagesstättenverbandes sechs 

Leitsätze - nach zu lesen im Anhang -, die die  „Bildungsprozesse bei Kindern“ 

anregen und unterstützen.  

Ausgehend vom christlichen Menschenbild werden die Kinder in unseren 

Einrichtungen auf ihrem Weg mit lebensbejahenden Erfahrungen begleitet, die sich 

aus der biblischen Tradition herleiten. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Anlagen und Begabungen wird das Erlernen und Vertiefen von vielfältigen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten gefördert. 

Eltern werden nach Möglichkeit in diesen Prozess einbezogen. Dabei lassen sich die 

Fachkräfte unserer Einrichtungen von Achtung und Toleranz gegenüber 

Andersdenkenden und gegenüber Menschen aus anderen Kulturen bestimmen. 

Wir wünschen uns, dass die Fachkräfte unserer Einrichtungen und die Lehrkräfte der 

Grundschulen dem Projekt Brückenjahr weiterhin ihre ganze Aufmerksamkeit widmen, 

damit daraus viele Impulse erwachsen, die den betroffenen Kindern auch in Zukunft 

einen angstfreien und selbstbewussten Übergang von der Kindertagesstätte in die 

Grundschule ermöglichen. 

 

Martin Berndt  

Superintendent und Vorsitzender des Ev.-luth. Kindertagesstättenverbandes Wittingen 
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1. Ziel 

Das letzte Jahr in der Kindertagesstätte ist so zu gestalten, dass es eine Vorbereitung 

auf den Übergang in die Grundschule ist. Dieses so genannte Brückenjahr erfordert 

eine Zusammenarbeit aller Beteiligten. 

Das Regionale Konzept schafft für die Zusammenarbeit in der Region einen 

strukturellen und inhaltlichen Rahmen.  

Eine steigende Qualität in der Kooperation zum Brückenjahr wird angestrebt. 
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2.Rechtsgrundlage 

2.1 Kindertagesstätte 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz1 beschreibt den Auftrag einer umfassenden frühen 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. 

Der Kooperationsauftrag ist für die Teams der Kindertagesstätten im Gesetz über 

Tageseinrichtungen für Kinder2 festgelegt. Vorschulische Einrichtungen sind der erste 

öffentliche Bildungsbereich, den Kinder erleben. 

Inhaltliche Empfehlungen zur Kooperation sind im Orientierungsplan für Bildung und 

Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder3 

beschrieben. Gegenseitige Wertschätzung und Beteiligung der Eltern ist als 

grundlegender Teil der Zusammenarbeit anerkannt.4 

 

2.2 Schule 

Im niedersächsischen Schulgesetz5 ist die Kooperation zwischen Kindertagesstätte 

und Grundschule verbindlich vorgeschrieben: „Die Grundschule arbeitet mit den 

Erziehungsberechtigten, dem Kindergarten und den weiterführenden Schulen 

zusammen“.6 

Inhaltliche Vorgaben für die Zusammenarbeit sind. 7 

- gegenseitige Information 

- Verständigung über elementare Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

- regelmäßiger Austausch 

��������������������������������������������������������
1 Kinder- und Jugendhilfeschutzgesetz  KJHG, achtes Sozialhilfegesetzbuch SGB VIII §22 Erziehungs- 
und Bildungsauftrag 
2  §3 Abs. 5 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, KiTaG 
3 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer 
Tageseinrichtungen für Kinder, 2005 
4 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elemtentarbereich niedersächsischer 
Tageseinrichtungen für Kinder, 2005 
5 NSchG 
6 §6 Abs.1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) 
7 Nr.3 im Erlass „Die Arbeit in der Grundschule“ vom 03.02.2004 
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- wechselseitige Hospitationen der Pädago/gen/ginnen 

- gemeinsame Veranstaltungen und Projekte 

- gegenseitige Besuche von Gruppen aus der Kindertagesstätte und der Grundschule 

- gemeinsame Fortbildungen 

 

 

3. Regionale Ausgangslage 

Die Stadt Wittingen ist eine im Nordosten des Landkreises Gifhorn gelegene 

Einheitsgemeinde. Sie umfasst 25 Ortschaften auf einer Katasterfläche von 225 qm², 

die von 11.904 Einwohnern bewohnt wird. Hiervon sind 13,18 % Kinder (0-14 Jahre). 

Für diese werden 3 Grundschulen vorgehalten. In den Jahren 2009 - 2011 sahen die 

Schülerzahlen dort wie folgt aus: 

Im Jahr 2009 wurden 121 Schüler eingeschult 

Im Jahr 2010 wurden 129 Schüler eingeschult 

Im Jahr 2011 werden 103 Schüler eingeschult 
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4. Landkreis Gifhorn 

SG Hankensb � ttel 

Stadt Wittingen 

SG Brome 

SG 

Boldecker 

Land 

Gem. 

Sassenburg 

SG Wesendorf 

Stadt  

Gifhorn 

SG Meinersen 

SG Isenb � ttel 

SG Papenteich 
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4.1 Karte, Vernetzung Stadt Wittingen  
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5. Gemeinsam in der Kooperation 

Im letzten Jahr des Kindes in der Kindertagesstätte8 ist die Vorbereitung auf das, was 

danach kommt wichtig. Das Kind kommt in die Schule und vieles ist anders und neu. 

Um den Kindern und den Eltern diese Situation vertraut zu machen, gibt es bereits vor 

dem Schulstart Angebote, die entsprechende Erfahrungen ermöglichen. 

Erzieherinnen aus den Kindertagesstätten und Lehrerinnen aus den Grundschulen 

arbeiten zusammen. Sie sind ein Kooperationsteam für das Brückenjahr, das Jahr des 

Überganges. Jede Einrichtung bestimmt eine pädagogische Fachkraft als 

Ansprechpartnerin.  

Die Kindertagesstätten arbeiten mit den Grundschulen zusammen. 

Schritt für Schritt plant das Kooperationsteam Angebote. So können Kinder und Eltern 

eine Sicherheit entwickeln und Freude auf die kommende Anforderung kann wachsen.  

��������������������������������������������������������
8 dieses ist zur Zeit in Niedersachsen beitragsfrei 
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6. Bildungsverständnis 

Grundlage für die Planung von Projekten ist ein Bild davon, wie das Kind lernt. Das 

Kind ist ein selbsttätiger Lerner und dennoch davon abhängig, dass es durch 

unterstützende Begleitung ein Selbstbewusstsein entwickelt. Seine natürliche 

Neugierde ist eine starke Motivation, sich weiter zu bilden. Die Aufgaben der 

Bildungsbegleiter bestehen darin, dem Lernverhalten des Kindes entsprechend ein 

Erfahrungsangebot zu ermöglichen. 

 

Das hier zu Grunde liegende Bildungsverständnis ist in sechs Leitsätzen formuliert.9 

Die Kindertagesstätten und Grundschulen der Stadt Wittingen vertreten diese 

Leitsätze. 

1. Leitsatz 

Wir erkennen jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit an und sind ihm gegenüber 

freundlich, aufmerksam und wertschätzend. 

2. Leitsatz 

Wir unterstützen aufmerksam die Selbständigkeit der Kinder und begleiten sie 

einfühlsam bei ihren Entscheidungsprozessen. 

3. Leitsatz 

Wir ermutigen die Kinder zu vielfältigen Sinnes- Bewegungserfahrungen und stellen 

ihnen anregende Räume und Materialien zur Verfügung. 

 

 

��������������������������������������������������������
9 entstanden in der Qualitätsmanagement Zertifizierung der Kindertagesstätten der Stadt Wittingen nach 
dem Konzept Integrierte Qualitäts- und Personalentwicklung, IQUE, flyer in der Anlage 
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4. Leitsatz 

Wir lassen uns herausfordern, das Interesse und die Neugier der Kinder für 

wissenschaftliche, religiöse und kulturelle Themen durch sinnumfassende Projekte und 

Materialien zu wecken. 

5. Leitsatz 

Wir schaffen uns eine sprachfreundliche Atmosphäre und stärken die 

Sprachlkompetenz der Kinder durch Freude am Sprechen, an Sprache und an 

vielfältigen Ausdrucksweisen. 

6. Leitsatz 

Wir erkennen die geschlechtsspezifischen Eigenheiten von Jungen und Mädchen an 

und ermutigen die Kinder zu aktiver Auseinandersetzung mit ihrer Rolle. Wir 

ermöglichen den Kindern, auf vielfältige Weise ihren eigenen Körper zu erfahren und 

zu erforschen. 
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6.1. Elternbeteiligung  

�

Wünsche:  

- Konstruktive Zusammenarbeit zwischen KiGa und GS 

- Elternabend zu Beginn des Brückenjahrs,  gemeinsam mit einer Lehrkraft der GS 

- "Elternbrief" über laufende Aktionen während des Brückenjahrs 

- Kennenlernen zwischen Klassenlehrerin und Kindern bevor das Schuljahr beginnt 

 

Sorgen: 

- kann mein Kind den Schulalltag bewältigen? 

- wird mein Kind dort "abgeholt" wo es sich in seiner Entwicklung befindet? 

- kann mein Kind sich in der "großen" neuen Schule zurecht finden? 

 

Elternbeteiligung beim Brückenjahr: 

- Fahrgemeinschaften zwischen KiGa und GS bei Besuchen 

- Begleitperson sein zur Entlastung der Erzieherinnen 

- Unterstützung im KiGa bei Aktionen während des Brückenjahrs 
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6.2 Kooperationsteam 

Für die Kooperation gibt es Vorgaben.10 Jedes Kooperationsteam muss vor Ort 

eigenverantwortlich entscheiden, wie der Auftrag umgesetzt werden kann. 

Entscheidend ist unter anderem, welche Mittel an Raum, Zeit, Möglichkeiten und 

Kompetenzen zur Verfügung stehen. Weiterhin ist in der Planung zu berücksichtigen, 

für wie viele Kinder und mit wie viel zur Verfügung stehendem Personal geplant 

werden kann. Es gibt Angebote, die mit einer Kleingruppe gut durchzuführen sind und 

andere, die auch mit einer großen Gruppe funktionieren. Die entscheidenden 

Erfahrungen hat das Kooperationsteam.  

 

 

6.3. Kooperationsplan 

Im Kooperationsplan wird sichtbar, welche Komponenten das aktuelle Brückenjahr 

beinhaltet.  

Er enthält Informationen über die Kooperationspartner und den Verlauf der 

Jahresplanung. 

Eltern werden regelmäßig informiert. Hierfür haben sich in den Einrichtungen 

unterschiedliche Methoden bewährt. 

 

��������������������������������������������������������
10 Nr.3 im Erlass „Die Arbeit in der Grundschule“ vom 03.02.2004 
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Ausblick 

Die große pädagogische Runde, welche dieses Regionalen Konzept erarbeitet hat, 

trifft sich in regelmäßigen Abständen. 

Sitzungsthemen werden sein: 

- Evaluation der Arbeit im Brückenjahr  

- kontinuierliche Überarbeitung der Informationen über die Arbeit im Brückenjahr zur 

Präsenz auf der internet- Seite der Stadt Wittingen 

 

Zu dieser großen pädagogischen Konferenz werden Frau Schulze als 

Trägervertreterin und Herr Rothe als Vertreter des Schulträgers einmal jährlich 

einladen. 

 

 

Ziele für die Zukunft 

Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch und weitere gemeinsame Fortbildungen mit 

Fachkräften aus der Kindertagesstätte und der Grundschule finden statt. 

Die Arbeit im Brückenjahr soll besonders für Eltern mehr Transparenz erlangen. 

 

 

 

 

 

Anlagen:  

- IQUE- flyer 

- Praxisberichte der drei Kooperationsteams: Knesebeck, Radenbeck, 

Wittingen 
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Anlage 2: Praxisbericht Knesebeck 

Kooperation Ev. Kindertagesstätte und Grundschule K nesebeck  

Die räumliche Nähe wirkt für sich schon positiv. Ki ndergartenkinder kennen 

durch die Nutzung der Turn- und Schwimmhalle das Sc hulgebäude von außen, 

erleben für kurze Zeiten Pausensituationen und sehe n frühere 

Kindergartenkinder dort spielen und begrüßen sich a uch. 

Erzieherinnen profitieren ebenfalls von dieser Situ ation. 

Die Kinderkrippe der Kita befindet sich ebenfalls b ei der Schule.  

 

Wie sieht die Kooperation heute im Jahre 2011 aus?  

Gemeinsame Aktionen (Kirche, Einladungen Friedensdekade, 

Einschulungsgottesdienst…) 

Austausch von Veranstaltungshinweisen (Safety- Kids, Bücherelternabend, …) 

Schulchor mit Kindergartenkindern und Schulkindern 

Lesekinder: „Lesepatenschaft“ der 3. oder 4. „Klässler“ 

Austausch über die zukünftigen Sprachförderkinder / Schulkinder  

Beteiligung am Sprachfeststellungsverfahren (Mai / Juni) 

Sprachförderung zunächst im Kindergarten, später Schule (1 Jahr) 

Gemeinsamer Elternabend vor der Einschulung  (Mai/Juni) 

Beteiligung des Kindergartens an der Einschulungsuntersuchung: Zauberwald (Mai) 

Gespräche über Klassenzusammensetzung (Juni/Juli) 

Besuch mit den zukünftigen Schulkindern in der Schule  (April – Juli) 

Besuch der zukünftigen Lehrerinnen im Kindergarten (vor Sommerferien) 

Regelmäßiger Austausch unter den Leitungen der beiden Einrichtungen 

 

Wunsch:  

Wieder einmal: Besuch von gemeinsamen Veranstaltungen / Fortbildungen 

Pädagogische Runden / Studientage 

 

Neu: Mehr thematische Projekte mit Schulkindern und Kindergartenkindern 



�

 19 

Stadt  
Wittingen  

Anlage 3.: Praxisbericht Radenbeck 
 
Kooperation 
Ev. Kindertagesstätte St. Laurentius-Ohrdorf und Gr undschule Radenbeck. 

Das „Schultütenprojekt“ ist einer unserer Kindergartenschwerpunkte. 
Unsere Zusammenarbeit begleitet die Kinder und Eltern auf dem Weg in Richtung 
Schule. Wir danken den Eltern für die Unterstützung durch Fahrdienste, da unsere 
Institutionen 8 km voneinander getrennt liegen. 

Was bietet unsere Kooperation? 

Ansprechpartner bei Schule und Kindergarten 

Elternabend mit Lehrkraft und Erzieherinnen im Herbst. 
Thema: Einstieg in das Projektjahr, alle Info´s rund um den Übergang zur Schule 

“Kleine Forscher“ oder Bewegungsstunde, ab Herbst - wöchentlich im Wechsel 

„ICH-Buch“ Projektdokumentation – Arbeitsblätter – Zeichnungen - Fotos 

Gottesdienst zur Friedensdekade im September, mit Einladung an die erste Klasse. 

Austausch über die zukünftigen Sprachförderkinder / Schulkinder. 

März bis Juni 
Die Schule hält jeden Donnerstag den Betreuungsraum für die Schultütengruppe frei. 
Die 14-tägige Nutzung der Sporthalle für 2 Stunden ist sicher gestellt. 

Ca. 12-14 Vormittage a 4 Stunden sind die Schultütenkinder in den Schulalltag 
eingebunden. 

Die begleitenden Erzieherinnen wecken Vorfreude auf die Schule, 
Räumlichkeiten und Regeln der Grundschule kennen lernen, 
Stundenablauf erfahren, Pausen mit den Grundschülern erleben, 
gezielte Angebote, (Umgang mit Stift und Schere, Farben-Formen- Zahlen- 
Buchstaben Schleife...) 
Kontakt zu den Lehrkräften, 
5-6 Schnupperstunden in den Grundschulklassen (Theater AG, Lesen mit den Großen, 
Verkehrserziehung, Mathematik, Musik, Kunst) 
Sporthalle erforschen, 
Bus fahren üben. 

Austausch unter den Leitungen der beiden Einrichtungen. 

Wunsch: 
Transparenz der übergangsgestaltenden Arbeit für die Eltern. 
Gemeinsame Studientage der Kooperationspartner. 
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Anlage 4.: Praxisbericht Wittingen 

Zusammenarbeit 
zwischen der GHS Wittingen und dem ev. Regenbogenki ndergarten Wittingen 

Bedingt durch die Abschaffung der Vorschule und die dadurch entfallene schrittweise 
Eingliederung der kommenden Erstklässler an den Rhythmus des Schulvormittags und 
die neue Umgebung sowie die Notwendigkeit der inhaltlichen Vorbereitung auf das 1. 
Schuljahr ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Kindergarten und der 
Grundschulen unerlässlich um den Übergang für die Kinder so leicht wie möglich zu 
machen à  Erlass „Die Arbeit in der Grundschule" (03.02.2004s) wie 
Kindertagesstättengesetz (KiTaG § 3 Abs.5). 

a) Pädagogische Arbeit zwischen dem Kollegium der G HS und dem 
Kindergarten Wittingen 

Auf dem pädagogischen Sektor arbeitet die Grundschule seit einigen Jahren mit dem 
Regenbogenkindergarten zusammen. 

1. Am 04.02.2003 fand ein gemeinsamer Studientag statt, auf dem das 
Grundschulkollegium und die Mitarbeiterinnen des Kindergartens einen 
Beobachtungsbogen (siehe Anlage) erarbeitet haben, der von Seiten des 
Kindergartens regelmäßig geführt wird und Grundlage eines Gespräches kurze 
Zeit nach der Einschulung bildet um Stärken und Defizite der einzelnen Kinder in 
den Bereichen Motorik, soziale und emotionale Entwicklung, Sprache, Mathe-
matisches Verständnis und Bildnerisches Gestalten abzuklären. Hierdurch soll ein 
möglichst nahtloser Übergang in Bezug auf die individuelle Förderung eines jeden 
Kindes geschaffen werden. 

 lm Aufnahmevertrag des Regenbogenkindergartens befindet sich eine Klausel, in 
der sich die Eltern zu einem solchen Austausch der Pädagogen 
(Schweigepflichtsentbindungserklärung) bereit erklären. Eltern haben zwar ein 
Recht darauf, dass sich der Kindergarten zur Verschwiegenheit verpflichtet, von 
diesem wird allerdings nur in ganz seltenen Fällen Gebrauch gemacht. Die 
Beobachtungsbögen des Kindergartens werden nach den Gesprächen der  
Schülerakte beigeheftet. 

 Mit den weiteren beiden Kindergärten in Knesebeck und Ohrdorf, die ebenfalls 
Kinder an die GHS W ttingen einschulen wird ähnlich verfahren. 

2. Zu Beginn eines Kalenderjahres findet  m Kindergarten ein Elternabend für die 
Eltern der künftigen Erstklässler statt, in dem die Mitarbeiterinnen des 
Kindergartens von Lehrern/Lehrerinnen begleitet werden. Es wird über die Arbeit 



�

 21 

Stadt  
Wittingen  

in der Schule, vor allem über den Anfangsunterricht berichtet und über die 
Problematik einer eventuellen zu frühen Einschulung gesprochen. 

3. Die Leitung des Kindergartens, beziehungsweise die betroffenen Mitarbeiterinnen 
werden genau wie die künftigen Erstklassenlehrer von der Schulleitung in die 
Einteilung der künftigen 1. Klassen einbezogen um für alle Seiten eine möglichst 
optimale Transparenz zu gewährleisten und zu verhindern, dass mehrfach 
auffällige Kinder sich geballt in einer Klasse befinden. 

4. Nach Bedarf und Wunsch finden gemeinsame Fortbildungen/Studientage zu 
pädagogischen Themen statt. 

5. Die Mitarbeiterinnen des Kindergartens wie auch die Kollegen der Grundschule 
halten Kontakt zur Lehrkraft, die im Jahr vor der Einschulung die Sprachförderung 
abhält. 

 
b) Praktische Arbeit mit den Kindern 

Die räumliche Nähe zwischen den beiden Gebäuden (ca.7 min. Fußweg für kleinere 
Kinder) macht gegenseitige Besuche und gemeinschaftliche Aktionen in der einen wie 
in der anderen lnstitution einfach, wenn auch die räumlichen Gegebenheiten in der 
Schule es in vielen Fällen nicht möglich machen, mit einer Klasse und einer ganzen 
Kindergartengruppe (ca .22 bis 25 Kinder) zusammen zu arbeiten. Da der 
Regenbogenkindergarten mit altersheterogenen Gruppen arbeitet, erscheint es 
sinnvoll, bei Aktionen, die innerhalb des schulgebäudes stattfinden, nur die 
kommenden Einschulungskinder des Kindergartens einzubeziehen, bzw. maximal eine 
halbe Kindergartengruppe (etwa 10 bis 12 Kinder) zu beteiligen. 

Die Zusammenarbeit findet in erster Linie mit den ersten Klassen der Grundschule 
statt, begründet durch die altersbedingte Nähe zum Kindergarten, aber auch mit den 
vierten Klassen (z.B. durch eine Vorlese-AG die im Kindergarten stattfindet) um 
Kolleginnen und Kollegen, die evtl. ein erstes Schuljahr übernehmen frühzeitig mit 
einzubeziehen. 
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